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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

   
   

1. ZPO: Verhältnis von § 314 und § 283 
Urteil vom 02.06.2022, Az: III ZR 216/20  

2. BGB: Beseitigung eines Störungszustands 
Urteil vom 14.06.2022, Az: VI ZR 172/20  

3. BGB, GG: Berichterstattung über Strafverfahren 
Urteil vom 31.05.2022, Az: VI ZR 95/21  

4. ZPO: Verstoß gegen rechtliches Gehör 
Beschluss vom 24.05.2022, Az: VI ZR 304/21  

5. BGB: Bedeutung des sog. „Werkstattrisikos" 
Urteil vom 26.04.2022, Az: VI ZR 147/21  

6. HOAI: Honorarvereinbarung unterhalb der Mindestsätze 
Urteil vom 02.06.2022, Az: VII ZR 229/19  

7. AVBFernwärmeV: Preisänderungsklausel zum Arbeitspreis 
Urteil vom 01.06.2022, Az: VIII ZR 287/20  

8. BGB, RDG: Aktivlegitimation eines registrierten Inkassodienstleisters 
Versaeumnisurteil vom 18.05.2022, Az: VIII ZR 28/22  

9. BGB: Auskunftspflicht des Vermieters 
Versaeumnisurteil vom 18.05.2022, Az: VIII ZR 9/22  

10. BGB, RDG: Aktivlegitimation eines registrierten Inkassodienstleisters 
Versaeumnisurteil vom 18.05.2022, Az: VIII ZR 381/21  

11. AEUV: Vorlage zur Frage des Beginns der Wartefrist bei schlichtem Aufent-
halt  
Beschluss vom 25.05.2022, Az: XII ZB 404/20  

12. StGB: Einverständnis in Freiheitsberaubung 
Urteil vom 08.06.2022, Az: 5 StR 406/21  

 

 
Urteile und Beschlüsse:
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1. ZPO: Verhältnis von § 314 und § 283 
Urteil vom 02.06.2022, Az: III ZR 216/20 
Zum Verhältnis von § 314 ZPO und § 283 ZPO . 
 

  
2. BGB: Beseitigung eines Störungszustands 

Urteil vom 14.06.2022, Az: VI ZR 172/20 
a) Durch eine Darstellung, die das jüdische Volk und seine Religion, mithin das Juden-
tum als Ganzes verhöhnt und verunglimpft, wird der Geltungs- und Achtungsanspruch 
eines jeden in Deutschland lebenden Juden angegriffen. 
 
b) Der rechtsverletzende Zustand, der von einem der Diffamierung und Verunglimp-
fung von Juden dienenden Sandsteinrelief ausgeht, kann nicht allein durch Entfernung 
des Reliefs, sondern auch dadurch beseitigt werden, dass sich der Störer von dem im 
Relief verkörperten Aussagegehalt distanziert, dieses kontextualisiert und in eine 
Stätte der Mahnung zum Zwecke des Gedenkens und der Erinnerung an die jahrhun-
dertelange Diskriminierung und Verfolgung von Juden bis hin zum Holocaust umwan-
delt. 
 
c) Der Abwehranspruch aus § 1004 Abs. 1 Satz 1 BGB ist auf die Beseitigung des an-
dauernden rechtswidrigen Störungszustands, nicht hingegen auf eine bestimmte Hand-
lung gerichtet. Es muss daher grundsätzlich dem Schuldner überlassen bleiben, wie er 
den Störungszustand beseitigt. 
 

  
3. BGB, GG: Berichterstattung über Strafverfahren 

Urteil vom 31.05.2022, Az: VI ZR 95/21 
Zu den Voraussetzungen einer zulässigen Verdachtsberichterstattung (hier: Pressebe-
richt über Hauptverhandlung im Strafverfahren). 
 

  
4. ZPO: Verstoß gegen rechtliches Gehör 

Beschluss vom 24.05.2022, Az: VI ZR 304/21 
Zur Verletzung des Anspruchs auf Gewährung rechtlichen Gehörs bei einem Verstoß 
gegen § 308 Abs. 1 ZPO. 
 

  
5. BGB: Bedeutung des sog. „Werkstattrisikos" 

Urteil vom 26.04.2022, Az: VI ZR 147/21 
Zur Bedeutung des sogenannten "Werkstattrisikos" nach Abtretung der Schadenser-
satzforderung an die die Reparatur des Unfallschadens vornehmende Werkstatt. 
 

  
6. HOAI: Honorarvereinbarung unterhalb der Mindestsätze 

Urteil vom 02.06.2022, Az: VII ZR 229/19 
1. § 7 HOAI (2013) kann nicht richtlinienkonform dahin ausgelegt werden, dass die 
Mindestsätze der HOAI im Verhältnis zwischen Privatpersonen grundsätzlich nicht 
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mehr verbindlich sind und daher einer die Mindestsätze unterschreitenden Honorarver-
einbarung nicht entgegenstehen. 
 
2. Aus dem Unionsrecht folgt keine Verpflichtung, das gegen Art. 15 Abs. 1 , Abs. 2 
Buchst. g und Abs. 3 der Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 12. Dezember 2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt verstoßende 
verbindliche Mindestsatzrecht der HOAI im Rahmen eines Rechtsstreits, in dem sich 
ausschließlich Privatpersonen gegenüberstehen, unangewendet zu lassen (im An-
schluss an EuGH, Urteil vom 18. Januar 2022 - C-261/20 ,BauR 2022, 527= NZBau 
2022, 103 - Thelen Technopark Berlin). 
 
3. Die Bestimmungen des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) über die Niederlassungsfreiheit, den freien Dienstleistungsverkehr und den 
freien Kapitalverkehr finden auf einen Sachverhalt, dessen Merkmale nicht über die 
Grenzen eines Mitgliedstaates hinausweisen, grundsätzlich keine Anwendung und füh-
ren daher in einem solchen Fall nicht zu der Verpflichtung, das verbindliche Mindest-
satzrecht der HOAI unangewendet zu lassen (im Anschluss an EuGH, Urteil vom 18. 
Januar 2022 - C-261/20 ,BauR 2022, 527= NZBau 2022, 103 - Thelen Technopark 
Berlin). 
 
4. § 7 Abs. 5 HOAI (2013) ist unbeschadet des Urteils des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union vom 4. Juli 2019 (C-377/17) weiterhin anwendbar. 
  
 

  
7. AVBFernwärmeV: Preisänderungsklausel zum Arbeitspreis 

Urteil vom 01.06.2022, Az: VIII ZR 287/20 
a) Bei Preisänderungsklauseln in Fernwärmelieferungsverträgen gebietet das Transpa-
renzgebot in § 24 Abs. 4 Satz 2 AVBFernwärmeV eine Erläuterung der Zusammenset-
zung der Bezugspreise des Fernwärmeversorgungsunternehmens, also insbesondere 
der diesen zugrundeliegenden vertraglichen und preislichen Bestimmungen oder auch 
die namentliche Bezeichnung des Bezugslieferanten, nicht. Diese Gesichtspunkte kön-
nen allerdings für die Prüfung der inhaltlichen Angemessenheit von gegenüber den 
Endkunden verwendeten Preisänderungsklauseln nach § 24 Abs. 4 Satz 1 AVBFern-
wärmeV von Bedeutung sein. 
 
b) Anders als eine Preisänderungsklausel zum Grund- oder Bereitstellungspreis, mit 
dem die langfristigen Investitions- und Vorhaltekosten des Versorgers abgegolten wer-
den, die sich grundsätzlich unabhängig von den Verhältnissen am Wärmemarkt entwi-
ckeln, muss eine Preisänderungsklausel zum Arbeitspreis, mit dem die vom Kunden 
abgenommene Wärmemenge vergütet wird, nach § 24 Abs. 4 Satz 1 AVBFernwär-
meV zwingend auch die jeweiligen Verhältnisse auf dem Wärmemarkt angemessen 
berücksichtigen (Bestätigung und Fortführung des Senatsurteils vom 6. April 2022 - 
VIII ZR 295/20 , juris Rn. 29 f.). 
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c) Die in Energieversorgungsstreitigkeiten entwickelte sogenannte Dreijahreslösung 
des Senats vermeidet die bei einer Gesamtnichtigkeit des Versorgungsvertrags für den 
Kunden eintretenden nachteiligen Folgen einer bereicherungsrechtlichen (Rück-)Ab-
wicklung, indem sie entsprechend den auch nach der jüngeren Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union zu beachtenden Zielsetzungen von Art. 6 Abs. 1 
der Klausel-Richtlinie 93/13/EWG darauf angelegt ist, die nach dem Vertrag beste-
hende formale Ausgewogenheit der Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter 
Heranziehung und Gewichtung ihrer Interessen durch eine materielle Ausgewogenheit 
zu ersetzen und auf diese Weise ein Gleichgewicht der Rechte und Pflichten tatsäch-
lich wiederherzustellen (Bestätigung und Fortführung der Senatsurteile vom 23. Januar 
2013 - VIII ZR 80/12 , NJW 2013, 991 Rn. 33 ff., und VIII ZR 52/12, juris Rn. 31 ff.; 
vom 6. April 2016 - VIII ZR 79/15 , BGHZ 209, 337 Rn. 23, 38 ). 
  
 

  
8. BGB, RDG: Aktivlegitimation eines registrierten Inkassodienstleisters 

Versaeumnisurteil vom 18.05.2022, Az: VIII ZR 28/22 
Zur Aktivlegitimation eines registrierten Inkassodienstleisters, der Ansprüche des Mie-
ters aus der sogenannten Mietpreisbremse ( §§ 556d , 556g BGB ) im Wege der Abtre-
tung verfolgt (hier: Abgrenzung der einem registrierten Inkassodienstleister nach § 10 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG , § 2 Abs. 2 Satz 1 RDG aF gestatteten Forderungseinzie-
hung von unzulässigen Maßnahmen der Anspruchsabwehr). 
 

  
9. BGB: Auskunftspflicht des Vermieters 

Versaeumnisurteil vom 18.05.2022, Az: VIII ZR 9/22 
a) Zur Aktivlegitimation eines registrierten Inkassodienstleisters, der Ansprüche des 
Mieters aus der sogenannten Mietpreisbremse (§§ 556d, 556g BGB) im Wege der Ab-
tretung verfolgt (hier: Abgrenzung der einem registrierten Inkassodienstleister nach § 
10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG, § 2 Abs. 2 Satz 1 RDG aF gestatteten Forderungseinzie-
hung von unzulässigen Maßnahmen der Anspruchsabwehr). 
 
b) Den Anforderungen an die Auskunftspflicht des Vermieters nach § 556g Abs. 1a 
Satz 1 Nr. 4, Abs. 4, § 556f Satz 2 BGB ist Genüge getan, wenn er dem Mieter vor der 
Abgabe von dessen Vertragserklärung unaufgefordert die Auskunft erteilt, bei dem 
Abschluss des Mietvertrags handele es sich um die erste Vermietung nach umfassen-
der Modernisierung der Wohnung. Der Vermieter ist nach Maßgabe der Vorschrift des 
§ 556g Abs. 1a Satz 1 Nr. 4 BGB nicht gehalten, über Umfang und Details der Moder-
nisierung Auskunft zu erteilen. Es obliegt vielmehr dem Mieter, gegebenenfalls mittels 
eines Auskunftsverlangens nach § 556g Abs. 3 BGB weitere Einzelheiten und Nach-
weise zu erfragen. 
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10. BGB, RDG: Aktivlegitimation eines registrierten Inkassodienstleisters 
Versaeumnisurteil vom 18.05.2022, Az: VIII ZR 381/21 
Zur Aktivlegitimation eines registrierten Inkassodienstleisters, der Ansprüche des 
Mieters aus der sogenannten Mietpreisbremse (§§ 556d, 556g BGB) im Wege der Ab-
tretung verfolgt (hier: Abgrenzung der einem registrierten Inkassodienstleister nach § 
10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RDG, § 2 Abs. 2 Satz 1 RDG aF gestatteten Forderungseinzie-
hung von unzulässigen Maßnahmen der Anspruchsabwehr). 
 

  
11. AEUV: Vorlage zur Frage des Beginns der Wartefrist bei schlichtem Aufenthalt  

Beschluss vom 25.05.2022, Az: XII ZB 404/20 
Dem Europäischen Gerichtshof wird die Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt, ob 
die in Art. 3 Abs. 1 lit. a fünfter und sechster Spiegelstrich Brüssel IIa-VO vorgese-
hene Wartefrist von einem Jahr (sechs Monaten) für den Antragsteller erst mit der Be-
gründung seines gewöhnlichen Aufenthalts im Mitgliedstaat des angerufenen Gerichts 
zu laufen beginnt oder ob es genügt, wenn bei Beginn der maßgeblichen Wartefrist 
zunächst nur ein schlichter Aufenthalt des Antragstellers im Staat des angerufenen 
Gerichts besteht und sich sein Aufenthalt erst danach im Zeitraum bis zur Antragstel-
lung zu einem gewöhnlichen Aufenthalt verfestigt. 
 

  
12. StGB: Einverständnis in Freiheitsberaubung 

Urteil vom 08.06.2022, Az: 5 StR 406/21 
Bezugspunkt für ein tatbestandsausschließendes Einverständnis in eine Freiheitsberau-
bung im Sinne des § 239 StGB ist der potentielle Fortbewegungswille. 
 
  

 

 


